
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1932/10/21 1Ob905/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1932

Norm

ABGB §905 IIB

ABGB §1333

ABGB §1413

HGB §361

Rechtssatz

Mangels anderer Vereinbarungen oder einer anderen aus der Natur oder dem Zwecke des Rechtsgeschäftes

hervorgehenden Absicht ist der Geldschuldner nicht im Verzuge, wenn er das Geld für den an einem anderen Orte

wohnenden Gläubiger am Fälligkeitstage zur Post gibt.

Entscheidungstexte

1 Ob 905/32

Entscheidungstext OGH 21.10.1932 1 Ob 905/32

Veröff: SZ 14/206
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